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REPUBLIK öSTERREICH 

BUND ESMINIST ERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den .. .2J ....... .Nov.ember ................. 1976. 

Z 1010.009/101-4/1976 
Parlamentarische A.."'1frage ·der Abgeordneten 
Dr .. GASPERSCHITZ und Genossen p betreffend 
die Besetzung leitender Posten nach dem 
Ausschreibungsgesetz , Nr" 708/J 0 . 

Stuben ring 1 
T .ltl'laon 57 56 55 

Beant'Nortung 

'tJ.3.( lAS 

1976 "12- 0 6 
, 

zU ~olIJ 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.GASPERSCHITZ ULnd Genossen 
an den HerrnB-tlnde3minis-cer für soziale Verwaltung, be­
treffend BesetzurLg leitender Posten nach dem Ausschreibu.::1g~"3-

gesetiz, NI' ,,708/J " . 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgende.s 

mitzuteilen~ 

Es kar.:,j.'1 wohl nicht bestritten "verden, daß das B-lmdes­

gesetz vom 7Q November 1974, BGBl .. Nr. 700/74, mit dem 

Bestimm.ungen über die Ausschreibungbestirnmter leitender 

Funktinnen ~setroffenwerden, gegenüber den seinerzeit 

bei der Vergabe von derartigen Funk.tionen gehandhabten 

Praktiken einen sehr vvesentlichen Fortschritt darstellt. 

Allein die Ausschreibung gara.ntiert nänllich, daß ein 

wei t größerer Personenkreis als bisher vom Freiwe:i."den 

einer leitenden Ftulktion Kem'ltnis erla.:t1;gt 0 Daraus er­

wächst aber die Chance, daß sich auch and.ere Personen 

berierben, als i.ie, die in eine:-ti lu"1.cier..nitäts-oder sonsti:.:en 

Naheverh2.1 tnis zur freivlerdenrlen Funktion stehen. PropoTtion­

nal ZUJn Be'.'rerberk:r'eis steigt aber auch die möglichkeit, 

die jeweils geeignetste PersönliclL'k:ei t für die Lei ter­

fu:nktion zu ge;;linneno 

Das Ausschr8ibune;sgesetz bietet dem Ressortchef aber 

nicht nur größere l'iIöglichkei teu, die geeig-netste Person 

aufzufinden p sondern gibt ihm darüber hinaus eine Ent­

scheicllmgshilfe in Form eines von einer unabhängiGen 

Ko~~ission unter Beteiligill15 von Dienstnehmervertre­

tern erstell~;jen Gutachtens., Diesem Gutadlten wird jede:(' 
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·Ressortchef bei seine;:-Entscheidung größtes Gewicht 

beines~3eno 

WerL.'1. man durch eine Ausschreibung auch Persönlichkeiten 

ansprechen vlilI, die zur ausgeschriebenen Funktio:r:. in 

keinemHaheverll~n-t;nis stehen, muß man sicherstellen, 

daß sie im Falle ihrer NichtberLicksichtiglUlg in ihrer 

bisherigen beruflichen Stellung keinen Schaden erleiden. 

Aus G.iesem Gru..'1.d hat das AusschreibUTl..gsgesetz - ähnlj.ch 

den auch von privaten Untenl.ehmungen gepflogenen US8..Ylcen 

.... elen Bevlerbungsgesuchen und deren Auswertung Vertrau­

licl'J<;:ei t zugesichert" Sowohl über :iie Bewerbungsgesuche 

als auch über deren Ausi'vert·,.mg ist gegen jedermann, 

dem gegenüber keine Verpflicht1;L.~ zu einer 3.illtlichen 

:Mi tteilung besteht, strengstes Stillschweigen zu beopachtel1.. 

Diese Best:;'imn:mg bedeutet offensichtlich, daß der Gesetz­

geber jene Amtsversch1,',riegenhei t beobachtet 'Nissen vwll te, 

die in der :Bundesverfassung allgemein im Interesse einer 

Gebietskör::;:erschaft od.er Partei normiert ist .. Nach 

österreichischen Bundesverfassun,;srechtes) gilt diese 

klltsversch'lv'iegenhei t auch gegenüber dem Nationalrat I> Ich 

bin d&1.er nicht in der Lage Detailfragen so zu beantworte?, 

daß daraus RückschlUsse auf elfe Identität der Bewerber ge­

zogen. werden kö:nneno Dessenungeachtet werde .. ich aber bei 

diesen Detailfragen die Zaill der Fälle bekanntgeben. 

Zu Fra:77e 1 ~ 
.. ';1/110 Ir .... 

Seit Inkrafttreten des Ausschreibungsgesetzes v'lurden 

im Ressortbereich des BundesministeriUJ"Ils für soziale 

Venval tung acht· lei tende Pu.uktionen im Si:nne des § 1 des 

Gesetzes va..1{:ant, hievon sechs im J["...1.r 1975 ur:d z'i'lei im 

Jahl' 19760 

Diese Vaka..'1.zen hatten folgende Grti.nde: 

1 0 1 Pensionierung des bisherigen FurJctionsirJ1.abers: 7 
1,,2 andere Betraulmg des bisheriGen Fu..'1.kt ions inhabers : 1 

1 ,,3 Tod des bi.shel'igen Fu..'1ktioncil":.l1abers: keine 

104- aYldere Umst~in:ie: keine 

" 
\ 

t 
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Von den zu Frage 1 angeführten acht Funktionen sind im 

Jaln' 1975 sechsjl fuJahr 1976 z,,",!ei ausgeschrieben worden. 

Alle zu Frage 1 a.YlgefUhrten Funktionen wurden nachbe­

setzt" 

Zu Frap;e 4: --
In den Jahren 1975 bzw .. 1976 wurden keine auszuschreibenden 

Lei terfun.1{tionen neu begrU..ndet. 

Zu Frag:e t): 
_ce:1 .. -w-...... 

Von den zu Frage 2 angeführten ausgeschriebenen Posten 

vvtlrden sechs im Jahr 1975 vnd zwei im Jahr 1976 besetzt. 

Zu Frage _6",:, 

In allen E'ällen \'\urde über die Besetzung der ausgeschriebene~1 

Funktion Lli':lerhalb eines TlIonats na8h VorlieGen des Gutachteri3 

der Kom.'1lission entschiedeno 

Zu Fr8J;-e 7 ~ --- .... -
In allen Fällen '.vurde a.ie ausgeschriebene Funktion dem Be­

vverber übertragen» der nach den Gutachten der Kommission, 

hiefür in höchsten Maße geeit,'TIet vraro 

Zu 1i'r'" 0''''' '8°. ~ ... C\l~ 

Nach den vorliegenden Gutachten der Kommissionen V\'llrden 

bisher in allen Fällen einßti:nmige Beschlüsse gefe.ßt. 

Zu Frap,:e 9: 
lIIi ; C 0:: sL-=-

Da alle Gutachten einstimmig beschlossen wurden, ist 

kein Fall denkbar p in dem der Vorsitzende von seinem 

Dirimierungsrecht Gebrauch gemacht hätte .. 

1001 In zwei Fällen war eine Ausschreibur..g dreir.lJ:onate 

vor FreivIerden der Fu.."'1ktion nicht mÖGlich. In einem 

dieser Fälle v/U.rde eine leitende Funktion durch 

2,Jnts\vegige Versetzung des Beamten in den Ruhestand 

wegen Dienstu."1ftLlJ.igkei t vaJr.ant; die AusschreibUL~g 

<iiiiiIII 
/ 
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vrurd.e sofort nach Erlassung des Fensionierungsbe­

scheides dU:L"'chgeführt 0 Im zweiten :!?all vlurde die 

Fu.t"1ktion du:cch amtswegig'8 Versetz.ung des Beamten frei; 

die Ausschreibung erfoJoo-te unverzüglich nach Rechts­

kraft des Versetz~~gsbescheideso 

10,,2 Diese Frist wurde in keinem F211 überschritten" 

10$3,~Die Konunissionen haben in allen FällerL das Gutachten 

innerhalb von drei l'.ionaten nach Ablauf der Bewerbungs­

frist erstattet" 

Für die überreicl1u..'1.g der Bewerblli"'1.gsgesuche vvurde jeweils 

eine Frist von einem I'ilonat ab der Kundmachung der Ausschreibur...g 

im A.mtsblatt zur Wiener Zeitung eingeräumt. 

11 .1 In fij.nf Fällen 'Nu.rde der bisherige Stellvertreter 

Z"l.tr.1 neu:en Leiter bestellt 0 

11 .. 2 In e::.nem Fall vvurde ein Bewerber 2.US dem Bereich der 

'" 1 3 j • 0 

Orga.nisationseinhei t ~ deren Lei terfunktion zu be­

setzün 'Nar? Zl.l.t'TI. Lei ter bestellt" 

die nicht aus der Organisationseirilleit, deren Leiter­

funkt;ion zu besetzen war, aber aus dem unmittelbaren 

Dienststellenbereich stammen. 

1104 Es 'Nurden keine Bewer';:Jer aus einem e,x,deren. Dienststellen­

bereich des Resso!'ts berU.cksichtigt. 

11" 5 Es 1,'1U.rden keine Bev/erber ,JUS anderen Ressortbereiche!l 

des Bundes berücksichtigt. 

11 06 Es ,!.nvlrden keine Bewerber aus dem Bereich einer andere::-.!. 

Gebietskörperschaft berD.cksichtigt. 

1-1<> 7 Es 'hurden keine Bewerber aus Bereichen ausßerhalb d 23 

öffentlichen Dienstes berücksichtigt.· 

Der Bundesminister: 
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